
 
  
Stellenausschreibung 56-04 2024 

Pohlheim, 05.04.2024  L. Hauk 
 Geschäftsführung Bereich Personal 
 

 
Für unsere Tagesförderstätte in Pohlheim-Garbenteich suchen wir  in den Semesterferien: 
 

Studentische Mitarbeiter (w/m/d) in den Semesterferien 
Stundenumfang flexibel, bis max. 39 Std. wöchentlich 

 
Die Tagesförderstätte in Pohlheim beschäftigt 50 Menschen mit Behinderung. Sie unterstützen gemeinsam mit erfahrenen 
Kollegen*innen die Betreuung der Menschen mit Behinderung und arbeiten gruppenübergreifend in einem multidisziplinä-
ren Team. Neben notwendigen pflegerischen Maßnahmen werden Teilhabeangebote in Form von Dienstleistungen und 
einfachen Montagearbeiten innerhalb und außerhalb der Einrichtung durchgeführt. 

 
Sie bringen mit: 
 Freude an der Unterstützung und Begleitung der Menschen mit Behinderung 
 Unterstützung bei den Beschäftigungsangeboten innerhalb der Tagesförderstätte und im Sozialraum 
 Unterstützung der Menschen mit Behinderung bei allen Alltagshandlungen und bei der pflegerischen Versorgung 
 wünschenswert Führerscheinklasse B (3) 

  
Wir bieten Ihnen: 
 Eine interessante Tätigkeit im sozialpädagogischen Bereich 
 Kollegiale Zusammenarbeit in einem multidisziplinären Team 
 Regelmäßige Arbeitszeiten 
 Supervision 
 Eine angemessene Vergütung 
 

Bewerber*innen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt. 
 
Für Ihre Bewerbung verwenden Sie bitte ausschließlich unser Bewerberportal unter www.lebenshilfe-giessen.de. 
Postalische Einsendungen oder Bewerbungen per E-Mail können nicht berücksichtigt werden. Die Bewerbungsfrist 
endet am 30.04.2024. 

 
Für telefonische Rückfragen zur Stellenausschreibung wenden Sie sich bitte an: 
 
Laura Grasmäher 
Personalkoordinatorin Tagesförderstätten 
0641/972712110 
 
Ehrenamtliches Engagement in Hilfsorganisationen wie Feuerwehr oder Rettungsdienst wird in unserem Betrieb geför-
dert. Soweit Sie ehrenamtlich tätig sind, wird gebeten, dies in den Bewerbungsunterlagen anzugeben. Im Ehrenamt er-
worbene Erfahrungen und Fähigkeiten können gegebenenfalls im Rahmen von Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-
tung positiv berücksichtigt werden, wenn sie für die vorgesehene Tätigkeit dienlich sind. 
 
 
 


